
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

Postfach 7128 | 24171 Kiel

Vorsitzenden des
Finanzausschusses des
Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Christian Dirschauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Claus Christian Claussen, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

nachrichtlich:
Frau Präsidentin des 
Landesrechnungshofes Schleswig-Holstein
Dr. Silke Torp 
Berliner Platz 2
24103 Kiel

Minister

Kiel, 09. März 2026

Finanzierungsvereinbarung Schnellbus X60 Brunsbüttel – Itzehoe

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

mit Schreiben vom 22. Februar 2023 (Umdruck 20/997) und in den Sitzungen des 
Wirtschafts-und Digitalisierungsausschusses vom 08. März 2023 und des 
Finanzausschusses vom 09. März 2023 hatte ich Sie über die Ausschreibung der SPNV-
Leistungen auf der Marschbahn Hamburg-Altona - Westerland und der Strecke Niebüll - 
Dagebüll informiert und darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Schnellbus Brunsbüttel nicht 
Bestandteil des SPNV-Vergabeverfahrens sei und separat behandelt werden solle.

In der Vergabe der SPNV-Leistung im Netz West für die Jahre 2016-2025 wurde seinerzeit 
eine bessere Anbindung der Stadt Brunsbüttel (13.000 Einwohner) von und nach Hamburg 
angestrebt und in die Ausschreibung sowohl eine Schnellbus- als auch eine SPNV-Option 
für Brunsbüttel einbezogen. Die Schnellbus-Option Brunsbüttel – Itzehoe war dabei 
gegenüber der SPNV-Option aufgrund der ungünstigen geografischen Lage des 
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Bahnhofes die deutlich günstigere Option. Die Schnellbus-Leistung in Form der stündlich 
verkehrenden Expressbuslinie X60 Brunsbüttel – Itzehoe wurde mit den Kreisen 
Dithmarschen und Steinburg abgestimmt und landesseitig bis Dezember 2025 beauftragt. 

Im Rahmen der Neuvergabe des SPNV-Netzes West (Betrieb 2026-2034) wurde die 
Schnellbusoption aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenträgerschaft für den SPNV und 
den übrigen ÖPNV jedoch nicht mehr berücksichtigt. Um den Betrieb der X60 über das 
Ende der o.g. Vergabe hinaus fortzuführen, hat der Kreis Dithmarschen die X60 in seine 
kreisweite Neuvergabe des ÖPNVs für den Zeitraum 2026 - 2035 integriert. Das Land soll 
die Finanzierung der X60 jedoch weiterhin vollständig übernehmen.

Die Finanzierungsbeteiligung des Landes erscheint angesichts der besonderen Situation 
Brunsbüttels weiterhin geboten. Für den Wirtschafts- und Industriestandort ist die X60 als 
Schnellverbindung für das Mittelzentrum Brunsbüttel von herausgehobener Bedeutung. 
Eine etwaige direkte SPNV-Anbindung Brunsbüttels erweist sich aufgrund der ungünstigen 
geografischen Lage des Bahnhofes als unzweckmäßig. Die X60 bietet demgegenüber 
eine attraktive Verbindung Brunsbüttels mit dem SPNV-Netz des Landes.

Die Finanzierung erfolgt auf der Grundlage der als Anhang beigefügten 
Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Kreis Dithmarschen und dem Land. Sie regelt 
neben der Finanzierung vor allem, dass Linienverlauf, Fahrplan und 
Fahrzeuganforderungen in der Verantwortung des Landes liegen. Damit wird 
sichergestellt, dass die Qualitätsanforderungen des Landes erhalten bleiben. Die 
Vereinbarung wird rückwirkend zum 1. Januar 2026 geschlossen.

Im Jahr 2026 entstehen Kosten in Höhe von 1.514.530 Euro. Es wird mit einer jährlichen 
Steigerung der Kosten von 3% gerechnet. Bis 2035 werden Gesamtkosten von knapp 
17,4 Mio. € erwartet, die aus Regionalisierungsmitteln finanziert werden.

Ich bitte den Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss, die Vorlage zur Kenntnis zu 
nehmen. Das Einvernehmen mit dem Finanzministerium ist hergestellt.

Ich bitte den Finanzausschuss, die nach § 23 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2026 erforderliche 
Einwilligung zu erteilen und hierzu folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Finanzausschuss stimmt der Finanzierungsvereinbarung über den Schnellbus 
X60 von 2026 für zehn Jahre bis  2035 zur ausreichenden und sicheren Versorgung 
der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen zu. Er ermächtigt den Minister für 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, die 
Finanzierungsvereinbarung mit dem Kreis Dithmarschen zu zeichnen.“

Mit freundlichen Grüßen

gez. Unterschrift

Claus Ruhe Madsen

Anlage: Finanzierungsvereinbarung Schnellbus X60
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Finanzierungsvereinbarung 
 

zwischen 

dem Land Schleswig-Holstein, nachfolgend „Land” genannt, vertreten durch das 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 

 

und dem Kreis Dithmarschen, nachfolgend „Kreis“ genannt, 

 

über die Finanzierung und den Betrieb von gemeinwirtschaftlichen ÖPNV-Leis-

tungen 

auf der ExpressBuslinie X60 

 

Präambel 

Das Land als SPNV-Aufgabenträger (§ 2 Abs. 1 ÖPNVG) hat mit Unterstützung der 

NAH.SH (§ 2 Abs. 5 ÖPNVG) die Vergabe des SPNV-Netzes West für den Zeitraum 

Dezember 2016 bis Dezember 2025 durchgeführt. In diese Vergabe wurde die Ex-

pressBuslinie X60 einbezogen, um eine bessere Anbindung der Stadt Brunsbüttel 

(Kreis Dithmarschen) an den SPNV von und nach Hamburg in Itzehoe (Kreis Stein-

burg) zu erreichen und den auf dieser Relation fehlenden SPNV zu ersetzen. Dieses 

Verfahren wurde mit den Kreisen Dithmarschen und Steinburg als Aufgabenträger für 

den übrigen ÖPNV (§ 2 Abs. 2 ÖPNVG) abgestimmt. 

Gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG haben die Aufgabenträger „aus verkehrlichen, wirtschaftli-

chen, regionalplanerischen und ökologischen Gründen" zusammenzuarbeiten. Eine 

solche Zusammenarbeit erscheint angesichts der besonderen Situation Brunsbüttels 

auch weiterhin geboten. Als Wirtschafts- und Industriestandort ist die X60 als Schnell-

verbindung für das Mittelzentrum Brunsbüttel von herausgehobener Bedeutung. Eine 

etwaige direkte SPNV-Anbindung Brunsbüttels erweist sich aufgrund der ungünstigen 

geografischen Lage des Bahnhofes – inmitten einer Industrielandschaft und auf der 

gegenüberliegenden Seite des Nord-Ostsee-Kanals im Vergleich zum überwiegenden 

Anteil des Stadtgebiets – als unzweckmäßig. Die X60 bietet demgegenüber in Itzehoe 

eine attraktive Verbindung von Brunsbüttel mit dem SPNV-Netz des Landes. 

Um den Betrieb der X60 über das Ende der o.g. Vergabe hinaus fortzuführen, wird die 

X60 vor diesem Hintergrund in die kreisweite Neuvergabe des ÖPNVs für den Zeit-

raum 2026 - 2035 durch den Kreis integriert. Das Land übernimmt die Finanzierung 

der X60 auch weiterhin vollständig. 

Beteiligte sind das Land gemäß § 23 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2024 (SH) und der Kreis 

als für die Vergabe der in dieser Vereinbarung geregelten ÖPNV-Leistung zuständiger 

Aufgabenträger. 
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§ 1 Gegenstand 

(1) Diese Vereinbarung regelt den Betrieb, die Finanzierung, die Fahrzeuganforde-

rungen sowie die Grundlagen der Zusammenarbeit der Vertragspartner für die 

X60 Brunsbüttel – Itzehoe. 

 

(2) Die Vertragspartner sind sich einig, dass der Kreis die X60 gemäß der vorlie-

genden Leistungsbeschreibung (vgl. Anlagen) vergibt. Somit wird der Kreis al-

leiniger Auftraggeber und Vertragspartner des bezuschlagten Verkehrsunter-

nehmens. 

 

§ 2 Pflichten der Beteiligten, Finanzierung, Leistungsangebot 

(1) Das Land bestellt die X60 gemäß der Anlagen 1 bis 3 beim Kreis und finanziert 

diese vollumfänglich. Dies umfasst nicht die Kosten für die Durchführung des 

Vergabeverfahrens.  

 

(2) Der Kreis vergibt die X60 gemäß der Anlagen 1 bis 3 für den Zeitraum 

01.01.2026 - 31.12.2035 im Rahmen eines Verkehrsvertrags mit einem Betrei-

ber, der im vorangehenden Vergabeverfahren ermittelt wird. 

 

(3) Der Kreis bestellt und finanziert die X60 gemäß Verkehrsvertrag gegenüber 

dem Betreiber. Das Land refinanziert die X60 gegenüber dem Kreis. Die Refi-

nanzierung (quartalsweise Abschläge, jährliche Endabrechnung) erfolgt auf 

Grundlage des Verkehrsvertrags. Jährliche Endabrechnungen erfolgen nach 

Vorliegen aller abrechnungsrelevanten Eingangsdaten (Kosten- und Einnahme-

positionen), die dem Land in geeigneter Form nachzuweisen sind. Dies kann 

frühestens im auf das jeweilige Abrechnungsjahr folgenden Jahr der Fall sein. 

 

(4) Linienverlauf, Fahrplan und Fahrzeuganforderungen (Anlagen 1 bis 3) liegen in 

der Verantwortung des Landes, etwaige Änderungen werden partnerschaftlich 

abgestimmt, eventuelle finanzielle Auswirkungen trägt das Land. 

 

(5) Alle Leistungsdaten aus dem Verkehrsvertrag mit Bezug zur X60 werden dem 

Land auf Verlangen zur Verfügung gestellt. 

 

(6) Die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) ist Vertreterin 

des Landes Schleswig-Holstein in allen Fragen der Vertragsabwicklung. Die 

NAH.SH ist berechtigt, Aufträge, Weisungen, Entscheidungen und Zahlungen 

mit Wirkung für das Land auszuführen sowie sonstige Rechtspositionen, die 

dem Land nach diesem Vertrag eingeräumt sind, wahrzunehmen. Willenserklä-

rungen und Erfüllungen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag sind 

ausschließlich gegenüber der NAH.SH zu leisten. 
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§ 3 Beginn, Laufzeit und Kündigung der Vereinbarung 

(1) Die Vereinbarung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Sie endet mit dem Auslaufen des 

dieser Vereinbarung zugrundeliegenden Verkehrsvertrags am 31.12.2035. Zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht endabgerechnete Vertragsjahre bleiben davon un-

berührt, es gilt § 2 (3). 

 

(2) Der Kreis hat dem Land eine etwaige außerordentliche Vertragsbeendigung un-

verzüglich anzuzeigen. 

 

(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund entsprechend § 127 LVwG 

bleibt unberührt. 

 

§ 4 Schlussbestimmungen 

(1) Das Land und der Kreis arbeiten vertrauensvoll zusammen. Der Kreis informiert 

das Land über relevante Entwicklungen den Schnellbus X60 betreffend. 

 

(2) Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, 

wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser 

Schriftformklausel. 

 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder wer-

den oder aus tatsächlichen oder Rechtsgründen nicht durchgeführt werden kön-

nen, ohne dass damit die Aufrechterhaltung der Vereinbarung für einen Ver-

tragspartner insgesamt unzumutbar wird, werden dadurch die übrigen Bestim-

mungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Das gleiche gilt, falls sich eine Re-

gelungslücke zeigen sollte oder wesentliche Änderungen der dieser Vereinba-

rung zugrundeliegenden Rahmenbedingungen eintreten. Anstelle der unwirk-

samen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Rege-

lungslücke oder zur Anpassung an geänderte Rahmenbedingungen ist eine Be-

stimmung zu vereinbaren, die dem von den Parteien angestrebten Zweck wirt-

schaftlich am nächsten kommt. 

 

(4) Die Vereinbarung wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält eine Ausferti-

gung. 
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Kiel, Heide, 

________________________________ ________________________________ 

Land Schleswig-Holstein 
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 

Technologie und Tourismus 

Kreis Dithmarschen 

Der Landrat 

 

 

 

Anlagen 

1. Linienverlauf 

2. Fahrplan 

3. Fahrzeuganforderungen 
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Anlage 1: Linienverlauf 
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Anlage 2: Fahrplan 
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Anlage 3: Fahrzeuganforderungen 
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